19. OKTOBER 2023 - Gesetz zur Abänderung von Artikel 11 § 1 des Gesetzes vom 24. März 1999 zur Regelung der Beziehungen zwischen den öffentlichen Behörden und den Gewerkschaftsorganisationen des Personals der Polizeidienste in Bezug auf die Einführung von Entsendungen von Personalmitgliedern der integrierten Polizei in ihren Sozialdienst


(Belgisches Staatsblatt vom 4. April 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ UND FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES


19. OKTOBER 2023 - Gesetz zur Abänderung von Artikel 11 § 1 des Gesetzes vom 24. März 1999 zur Regelung der Beziehungen zwischen den öffentlichen Behörden und den Gewerkschaftsorganisationen des Personals der Polizeidienste in Bezug auf die Einführung von Entsendungen von Personalmitgliedern der integrierten Polizei in ihren Sozialdienst


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


	Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


	Art. 2 - In Artikel 11 § 1 des Gesetzes vom 24. März 1999 zur Regelung der Beziehungen zwischen den öffentlichen Behörden und den Gewerkschaftsorganisationen des Personals der Polizeidienste, ersetzt durch das Gesetz vom 6. Mai 2002, werden zwischen Absatz 1 und Absatz 2 zwei Absätze mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Unbeschadet der Befugnis des Sozialdienstes, eigenes Personal einzustellen, können der Generalkommissar der föderalen Polizei, was die föderale Polizei anbelangt, und der Bürgermeister oder das Polizeikollegium, was die lokale Polizei anbelangt, auf Antrag des vorerwähnten Sozialdienstes und in Absprache mit ihm Mitglieder sowohl des statutarischen Personals als auch des Vertragspersonals der föderalen Polizei beziehungsweise der lokalen Polizei, die für die Ausführung seiner Aufträge erforderlich sind, strukturell in den Sozialdienst entsenden.

	Der König kann die weiteren Bedingungen für Entsendungen von Personal aufgrund von Absatz 2 festlegen."





	Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.

	Gegeben zu Brüssel, den 19. Oktober 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE

Die Ministerin des Innern
A. VERLINDEN

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE

